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Der Senat der Paris Lodron Universität Salzburg hat in seiner Sitzung am [tt.mm.jjjj] das von der Curricularkommission [Bezeichnung] der Universität Salzburg in der Sitzung vom [tt.mm.jjjj] beschlossene Curriculum für das [deutsch/englisch/x-sprachige/x- und y-sprachige] Minor-Fach [und die Kompetenzerweiterung] für Bachelorstudien nach dem Major-Minor-Modell in der nachfolgenden Fassung erlassen.
Rechtsgrundlage sind das Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten und ihre Studien (Universitätsgesetz 2002 – UG), BGBl. I Nr. 120/2002, sowie der studienrechtliche Teil der Satzung der Universität Salzburg in der jeweils geltenden Fassung.
[bookmark: _Toc197721582]§ 1	Allgemeines
(1) Das Minor-Fach [und die Kompetenzerweiterung] [Name des Studiums] sind thematisch gebündelte und aufeinander abgestimmte Lehrangebote, die ordentlichen Studierenden der Universität Salzburg innerhalb des bzw. neben dem Studium eine zusätzliche Schwerpunktsetzung und den Erwerb fachübergreifender Kompetenzen und Fähigkeiten ermöglichen. [Siehe Anlage 3a für den Fall, dass nur eine nicht-inkrementelle Kompetenzerweiterung allein (ohne Minor-Fach) angeboten werden soll. Wird nur ein Minor-Fach oder nur eine Kompetenzerweiterung angeboten, ist der obenstehende Satz überdies im Singular zu formulieren („… ist ein thematisch gebündeltes und aufeinander abgestimmtes Studienangebot, das … ermöglicht“).]
(2) Der Gesamtumfang für das Minor-Fach beträgt 48 ECTS-Anrechnungspunkte [und für die Kompetenzerweiterung 24 ECTS-Anrechnungspunkte.]
(3)	Die Absolvierung eines Minor-Fachs oder einer Kompetenzerweiterung allein führt nicht zu einem akademischen Grad. Erworben wird der akademische Grad des Major-Fachs, zu dem das Minor-Fach bzw. die Kompetenzerweiterung im Rahmen des Major-Minor-Modells absolviert wird. Abgeschlossene Minor-Fächer und Kompetenzerweiterungen, die nicht in Ergänzung eines Major-Fachs im Rahmen des Major-Minor-Modells absolviert worden sind, können mit einem Zertifikat der Universität Salzburg bestätigt werden. [Wird im Curriculum nach Anlage 1b nur ein Minor-Fach oder nur eine Kompetenzerweiterung angeboten, entfällt die Bezugnahme auf die jeweils andere Ausbaustufe.]
(4)	Allen Leistungen, die von Studierenden zu erbringen sind, werden ECTS-Anrechnungspunkte zugeteilt. Ein ECTS-Anrechnungspunkt entspricht 25 Arbeitsstunden und beschreibt das durchschnittliche Arbeitspensum, das erforderlich ist, um die erwarteten Lernergebnisse zu erreichen. Das Arbeitspensum eines Studienjahres entspricht 1500 Echtstunden und somit einer Zuteilung von 60 ECTS-Anrechnungspunkten.
(5)	Studierende mit Behinderungen und/oder chronischer Erkrankung dürfen keinerlei Benachteiligung im Studium erfahren. Es gelten die Grundsätze der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz sowie das Prinzip des Nachteilsausgleichs.
[bookmark: _Toc197721583]§ 2	Gegenstand des Studiums und Qualifikationsprofil
1. [bookmark: _Toc197721584]   Gegenstand des Minor-Fachs [und der Kompetenzerweiterung]
[Skizzierung von Inhalt und Ausrichtung des Studiums und seiner Teilbereiche für das Minor-Fach bzw. für die Kompetenzerweiterung]
[bookmark: _Toc197721585]Qualifikationsprofil und Kompetenzen (Learning Outcomes)
[Auflistung von zu erwerbenden Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen Teilbereiche für das Minor-Fach bzw. für die Kompetenzerweiterung]
[bookmark: _Toc197721586]Bedarf und Relevanz des Minor-Fachs [und der Kompetenzerweiterung] für Wissenschaft, Gesellschaft und Arbeitsmarkt
[Skizzierung des Bedarfs und der Relevanz für Wissenschaft und Gesellschaft Teilbereiche für das Minor-Fach bzw. für die Kompetenzerweiterung]
[Optional.] Absolvent:innen des Minor-Fachs [der Kompetenzerweiterung] [Name des Studiums] stehen u.a. folgende Berufsfelder offen:
· [Auflistung der Berufsfelder]
[bookmark: _Toc197721587]§ 3	Aufbau und Gliederung des Studiums
Das Minor-Fach [Name des Studiums] beinhaltet [Anzahl] Module, für die 48 ECTS-Anrechnungspunkte vorgesehen sind. 
	
	ECTS

	[Modulname 1]
	12

	…
	

	[Modulname n]
	12

	Summe
	48


Die Kompetenzerweiterung [Name des Studiums] besteht aus den folgenden [Anzahl] Modulen, [entfällt, falls kein Minor-Fach angeboten wird: deren Lehrveranstaltungen aus dem Minor-Fach entnommen sind und] für die 24 ECTS-Anrechnungspunkte vorgesehen sind. 
	
	ECTS

	[Modulname 1]
	12

	…
	

	[Modulname n]
	12

	Summe gesamt
	24


[bookmark: _Toc197721588]§ 4	Typen von Lehrveranstaltungen
Im Studium sind folgende Lehrveranstaltungstypen vorgesehen:
[Angabe der LV-Typen, die im Curriculum verwendet werden]
[bookmark: _Toc197721589]§ 5	Studieninhalt und Studienverlauf
(1)	Im Folgenden sind die Module [und Lehrveranstaltungen] des Minor-Fachs [Name des Studiums] aufgelistet. Die Zuordnung zu Semestern ist nur insofern relevant, als sie eine empfohlene Abfolge der Absolvierung der Lehrveranstaltungen wiedergibt. Module und Lehrveranstaltungen des Minor-Fachs und der Kompetenzerweiterung können auch in anderer Reihenfolge absolviert werden, sofern keine Voraussetzungen nach § 9 festgelegt sind. Bei der konkreten Semesterplanung sollte neben der Vermeidung von Überschneidungen besonders darauf geachtet werden, ob die gewünschten Lehrveranstaltungen im betreffenden Semester angeboten werden.
	Minor-Fach [Name des Studiums]

	Modul
	Lehrveranstaltung
	SSt.
	Typ
	ECTS
	Semester mit ECTS

	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	(1) Pflichtmodule

	Modul 1

	Lehrveranstaltung 1
	
	
	
	
	
	
	

	Lehrveranstaltung 2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lehrveranstaltung n
	
	
	
	
	
	
	

	Zwischensumme Modul 1
	
	
	12
	
	
	
	

	Modul n

	Lehrveranstaltung 1
	
	
	
	
	
	
	

	Lehrveranstaltung 2
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	Lehrveranstaltung n
	
	
	
	
	
	
	

	Zwischensumme Modul n
	
	
	12
	
	
	
	

	

	Summe Pflichtmodule

	

	(2) Wahlmodule lt. § 6

	
	
	
	
	
	
	
	

	Summe Wahlmodule 
	
	
	
	
	
	
	

	

	(3) Pflichtpraxis (optional)
	
	
	
	
	
	
	

	

	Summen Gesamt
	Summe SSt.
	 
	48
	
	


(2)	Im Folgenden sind die Module [und Lehrveranstaltungen] der Kompetenzerweiterung [Name des Studiums] aufgelistet. Die Zuordnung zu Semestern ist nur insofern relevant, als sie eine empfohlene Abfolge der Absolvierung der Lehrveranstaltungen und Module wiedergibt. Module und Lehrveranstaltungen können auch in anderer Reihenfolge absolviert werden, sofern keine Voraussetzungen nach § 9 festgelegt sind. Bei der konkreten Semesterplanung sollte neben der Vermeidung von Überschneidungen besonders darauf geachtet werden, ob die gewünschten Lehrveranstaltungen im betreffenden Semester angeboten werden.
	Kompetenzerweiterung [Name des Studiums]

	Modul
	Lehrveranstaltung
	SSt.
	Typ
	ECTS
	Semester mit ECTS

	
	
	
	
	
	I
	II

	(1) Pflichtmodule

	Modul 1

	Lehrveranstaltung 1
	
	
	
	
	

	Lehrveranstaltung 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Lehrveranstaltung n
	
	
	
	
	

	Zwischensumme Modul 1
	
	
	12
	
	

	Modul n

	Lehrveranstaltung 1
	
	
	
	
	

	Lehrveranstaltung 2
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	Lehrveranstaltung n
	
	
	
	
	

	Zwischensumme Modul n
	
	
	12
	
	

	

	Summe Pflichtmodule

	

	(2) Wahlmodule lt. § 6

	
	
	
	
	
	

	Summe Wahlmodule 
	
	
	
	
	

	

	Summen Gesamt
	Summe SSt.
	 
	24
	


(3)	Identische Lehrveranstaltungen, die im Major-Fach und im Minor-Fach und/oder in einer Kompetenzerweiterung vorgesehen sind, sind nur einmal zu absolvieren. In jenem Fach, in dem sie nicht absolviert werden, sind sie durch Lehrveranstaltungen zu ersetzen, die das Studium im Hinblick auf Qualifikationsprofil und Kompetenzen sinnvoll ergänzen und die hinsichtlich der Anforderungen keine wesentlichen Unterschiede aufweisen. Diese Lehrveranstaltungen sind vom zuständigen studienrechtlichen Organ festzulegen.
(4)	Die detaillierten Beschreibungen der Module inkl. der zu vermittelnden Kenntnisse, Methoden und Fertigkeiten finden sich in Anhang I: Modulbeschreibungen.
[bookmark: _Toc197721590]§ 6	Wahlmodule 
[Optional. Wenn im Curriculum Wahlmodule verankert werden sollen, sind diese hier anzuführen und entsprechend den Tabellen in den Anhängen gemäß § 5 darzustellen.]
[bookmark: _Toc197721591]§ 7	Praxis 
[Optional.]
Pflichtpraxis:
(1)	Im Minor-Fach [Name des Studiums] ist eine facheinschlägige Pflichtpraxis im Ausmaß von [Anzahl] Wochen im Sinne einer Vollbeschäftigung (dies entspricht [Anzahl] ECTS-Anrechnungspunkten) zu absolvieren. [Gegebenenfalls eine entsprechende Regelung auch für die Kompetenzerweiterung vorsehen.] Diese Praxis dient der Anwendung der im Studium erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten. 
(2)	Die Praxis ist grundsätzlich außerhalb der Universität in vom zuständigen studienrechtlichen Organ anerkannten Institutionen zu erwerben. Die Praxis und die gewählte Institution sind vor Antritt der Tätigkeit an das zuständige studienrechtliche Organ zu melden und von diesem zu bewilligen.
(3)	Sollte eine Absolvierung der Praxis in begründeten Fällen außerhalb der Universität nicht möglich sein, so können Studierende nach Maßgabe der Möglichkeiten der Universität und mit Zustimmung des zuständigen studienrechtlichen Organs den Nachweis einer Praxis durch Mitwirkung an Forschungsvorhaben an der Universität erwerben.
(4)	Studierende mit Behinderungen und/oder chronischer Erkrankung werden im Bereich Praxis seitens der Universität unterstützt. Sollte es aufgrund ungeeigneter Infrastruktur (physische sowie infrastrukturelle Barrierefreiheit) bei potentiellen Praxisstellen nicht möglich sein, einen Praxisplatz zu erhalten, bekommen Studierende mit Behinderungen und/oder chronischer Erkrankung eine andere Möglichkeit, diesen Teil des Curriculums zu erfüllen.
(5)	[Auflistung weiterer Vorgaben]
[Jedenfalls muss der folgende Text aufgenommen werden (sofern eine Pflichtpraxis angeboten wird).]
Im Rahmen der berufsorientierten Praxis können u.a. folgende Qualifikationen erworben werden:
· Anwendung der erworbenen fachspezifischen Kompetenzen im beruflichen Kontext
· Kennenlernen von Anwendungsszenarien fachwissenschaftlicher Konzepte
· Erwerb von Soft Skills (u.a. Teamarbeit, Kommunikationskompetenz, Planungskompetenz) im beruflichen Kontext.
· [Auflistung weiterer bzw. anderer bzw. angepasster Kompetenzen]
[bookmark: _Toc197721592]§ 8	Vergabe von Plätzen bei Lehrveranstaltungen mit limitierter Teilnehmer:innenzahl
(1)	Die Teilnehmer:innenzahl ist im Minor-Fach [und in der Kompetenzerweiterung] [Name des Studiums] für die einzelnen Lehrveranstaltungstypen folgendermaßen beschränkt:
	Vorlesung (VO)
	keine Beschränkung

	
	

	
	

	
	

	
	


(2)	Bei Lehrveranstaltungen mit beschränkter Teilnehmer:innenzahl werden bei Überschreitung der Höchstteilnehmer:innenzahl durch die Anzahl der Anmeldungen jene Studierenden bevorzugt aufgenommen, für die diese Lehrveranstaltung Teil des Curriculums ist.
(3)	Die Vergabe der Plätze erfolgt nach der in der Satzung der Universität Salzburg festgelegten Reihenfolge.
(4)	Für Studierende in internationalen Austauschprogrammen stehen zusätzlich zur vorgesehenen Höchstteilnehmer:innenzahl Plätze im Ausmaß von zumindest zehn Prozent der Höchstteilnehmer:innenzahl zur Verfügung. Diese Plätze werden nach dem Los vergeben.
[bookmark: _Toc197721593]§ 9	Zulassungsbedingungen zu Prüfungen
Für die Zulassung zu folgenden Prüfungen sind als Voraussetzung festgelegt:
[Auflistung der LVen bzw. Module und der entsprechenden Voraussetzungs-LVen bzw. -module]
	Lehrveranstaltung/Modul:
	Voraussetzung hierfür ist:

	
	

	
	

	
	

	
	


[bookmark: _Toc197721594]§ 10	Prüfungsordnung
[Auflistung der Prüfungsarten und der entsprechenden Regelungen bzgl. der Durchführung]
[bookmark: _Toc197721595]§ 11	Inkrafttreten
Das Curriculum tritt mit 1. Oktober [Jahr] in Kraft.
[bookmark: _Toc197721596]§ 12	Übergangsbestimmungen
(1)	Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Curriculums für das Minor-Fach [Name des Minor-Fachs] und der Kompetenzerweiterung [Name der KE] an der Paris Lodron Universität Salzburg (Version [Jahr], Mitteilungsblatt – Sondernummer [Nummer und Datum]) gemeldet sind, sind berechtigt, ihr Studium bis längstens 30.09.[Jahr] nach diesen Studienvorschriften abzuschließen.
[Sofern hier keine näheren Bestimmungen angeführt werden, sind Änderungen gem. § 8 (2) der Satzung der Universität Salzburg (Teil Studienrecht) ab dem Inkrafttreten auf alle Studierenden anzuwenden.]
(2)	Die Studierenden sind berechtigt, sich jederzeit freiwillig innerhalb der Zulassungsfristen diesem Curriculum zu unterstellen. Eine diesbezügliche schriftliche unwiderrufliche Erklärung ist an die Studienabteilung zu richten.
Äquivalenzlisten finden sich in Anhang II.
[bookmark: _Toc197721597]Anhang I: Modulbeschreibungen
(Vorlage):

	Modulbezeichnung
	

	Modulcode
	

	Arbeitsaufwand 
gesamt
	

	Learning Outcomes
	

	Modulinhalt
	

	Lehrveranstaltungen
	

	Prüfungsart
	

	Voraussetzungen
	[gem. § 12, falls zutreffend]


[bookmark: _Toc197721598]Anhang II: Äquivalenzliste
1/7

image1.png
PARIS
LODRON

ll UNIVERSITAT
&/ SALZBURG





